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Geschäftszahl:  7/2019 Datum: 02.12.2019 

N I E D E R S C H R I F T  
 

über die Sitzung des Gemeinderates vom 29.11.2019. 
 
 
Beginn: 20.00 Uhr Schriftführer:  Thomas Wieser 
Ende: 20.55 Uhr Zuhörer:  2 
 
Anwesende: 
 

1. Bgm. Mag. Jakob Wolf 
2. GR Michael Rupp (Ersatzmitglied) 
3. GV Gudrun Lutz 
4. GV Edmund Schöpf 
5. GV Helmut Falkner 
6. GR Ulrike Grießer (Ersatzmitglied) 
7. GR Sandro Scheiber (Ersatzmitglied) 
8. GR Ing. Franz Josef Auer MSc 
9. GR Leopold Holzknecht B.A. 
10. GR Leonhard Falkner 
11. GR Stefanie Auer 
12. GR Simon Scheiber 
13. GR Michael Kapferer 
14. GR Marco Haßlwanter (Ersatzmitglied) 
15. GR Robert Bäuchl 

 
Entschuldigt: 

 
1. Bgm.-StV. Johann Kammerlander 
2. GR Angelika Valant 
3. GR Dipl.-Ing. (FH) Stefan Auer MBA 
4. GR Hubert Klotz 
  

Amtsleitung 
Thomas Wieser 

Telefon: 05255/5230-11 
Fax: 05255/5230-38 

E-Mail: thomas.wieser@umhausen.gv.at 
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Tagesordnung 
 
Pkt.  1: Bericht des Bürgermeisters 
Pkt. 2: Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 22.10.2019 
Pkt. 3: Bestätigende Kundmachungen elektronischer Flächenwidmungsplan 
Pkt.  4: Bebauungsplan im Bereich der Gste. 4073/1 und 4072 (Pfausler Caroline, Tumpen) 
Pkt. 5: Adaptierung TIWAG-Entschädigungsvertrag 
Pkt.  6: Bebauungsplan Neubau Musikpavillon Umhausen 
Pkt.  7: Grundsatzbeschluss Erweiterung Schule und Kindergarten Umhausen 
Pkt.  8: Verordnung Parkverbot Schulplatz Umhausen und Tumpen 
Pkt. 9: Änderung der Kanalgebührenordnung (Indexanpassung) 
Pkt.  10: Ankauf eines Elektroautos 
Pkt.  11: Beschlüsse Gemeindegutsagrargemeinschaften 

a) GGAG Tumpen: Zuschuss Kraftwerk Agrargemeinschaft Tumpener-Alpe 
b) GGAG Östen: Vereinbarung Jagdhütte Östen-Sonnseite 
c) GGAG Nederseite-Niederthai: Grundsatzbeschluss Vergabe Eigenjagd 
d) GGAG Östen: Grundpachtansuchen Gerold Fiegl 

Pkt. 12: Anträge, Anfragen, Allfälliges 
 

Erledigung 
 
Bürgermeister Mag. Jakob Wolf begrüßt die Anwesenden, stellt die Beschlussfähigkeit des 
Gemeinderates fest und eröffnet die Sitzung.  
Der Tagesordnungspunkt 11d wird über Antrag des Bürgermeisters einstimmig in die Tagesordnung 
aufgenommen. 
 

Zu Pkt. 1 
 
Der Bürgermeister berichtet über folgende Angelegenheiten (auszugsweise): 
 

 Bürgerreise 

 Jahreshauptversammlung Schützenkompanie Tumpen 

 Auszeichnung Petra Falkner als couragierte Bürgerin 

 Pilzgersteaktion 2020 

 Goldene Hochzeiten 

 Jahreshauptversammlung Musikkapelle Tumpen 

 800-Jahr-Feier Kirche  

 Bürgerversammlung Mobilitätsstrategie 

 Beschwerdebrief Traudi Auer wegen Jeneweinhaus 

 Aktuelle Bauarbeiten Verbauung Hairlachbach 

 Bericht GV Gudrun Lutz: Jahreshauptversammlung Kirchenchor Umhausen, 
Jahreshauptversammlung Musikkapelle Umhausen, Theatergruppe Vorderes Ötztal, 
Christkindlmarkt 

 Bericht GV Edmund Schöpf: Stand Ausbau Breitband 

 Bericht GR Michael Kapferer: Sitzung mit Feuerwehrkommandanten bezüglich Budget, 
Jahreshauptversammlung Schützenkompanie Tumpen, Martinsumzug, Cäcilienfeier 
Musikkapelle Tumpen, Krampuslauf Tumpen 

 Bericht GR Ing. Franz Josef Auer MSc: Naturpark Ötztal, Herdenschutzstudie, Humusierung 
Weideplatz Öster-Mure 
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 Bericht GR Leonhard Falkner: Mobilitätsstrategie Ötztal 2030, Landesmusikschule Ötztal, 
Auszeichnung von Lehrlingen, Verleihung Mobilitätssterne, Weihnachtsbeleuchtung 
Niederthai, Dorfadventkalender und Weihnachtssteppsteig 

 Bericht GV Helmut Falkner: Lawinenkommission, Jahreshauptversammlung Feuerwehr 
Niederthai, Bankomat Niederthai 

 
Beschluss zu Pkt. 2 

 
Die Sitzungsniederschrift vom 22.10.2019 wird einstimmig ohne Änderungen angenommen und 
unterfertigt. 

 
Beschluss zu Pkt. 3 

 
1. Der Gemeinderat der Gemeinde Umhausen bestätigt mit Beschluss gem. § 113 Abs. 1 Tiroler 
Raumordnungsgesetz 2016 - TROG 2016 den am 30. April 2015 gem. LGBl. Nr. 16/2015, vom 20. Jänner 
2015 erstmalig elektronisch kundgemachten Flächenwidmungsplan der Gemeinde Umhausen in der 
am 15. November 2019 geltenden Fassung.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 

 Ja-Stimmen: 15 
 Nein-Stimmen: 0 
 Stimmenthaltungen: 0  

 
2. Der Gemeinderat der Gemeinde Umhausen hat die Aufstellung der in der Anlage befindlichen 
erfolgten Kundmachungen im elektronischen Flächenwidmungsplan auf ihre Übereinstimmung mit 
dem bisher elektronisch kundgemachten Flächenwidmungsplan geprüft und bestätigt diese mit 
Beschluss gem. § 113 Abs. 3 Tiroler Raumordnungsgesetz 2016 - TROG 2016. 
 
Anlage: 
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Abstimmungsergebnis: 
 

 Ja-Stimmen: 15 
 Nein-Stimmen: 0 
 Stimmenthaltungen: 0  

 
Beschluss zu Pkt. 4 

 
Auf Antrag des Bürgermeisters wird gemäß § 66 Abs. 1 Tiroler Raumordnungsgesetz 2016 – TROG 2016, 
LGBl. Nr. 101, einstimmig beschlossen, den von Dipl.-Ing. Dr. Erich Ortner ausgearbeiteten Entwurf 
über die Erlassung eines Bebauungsplanes im Bereich der Gste. 4073/1 und 4072 (zum Teil) durch vier 
Wochen hindurch zur öffentlichen Einsichtnahme aufzulegen. 
 
Die 4-wöchige Auflage erfolgt vom 03.12.2019 bis einschließlich 31.12.2019. 
 
Die maßgeblichen Unterlagen – Verordnungstext, Pläne, Erläuterungsbericht – liegen während der 
Auflagefrist zu den Amtsstunden mit Parteienverkehr im Gemeindeamt  zur Einsichtnahme auf. 
 



Seite 5 von 9 

 

Gleichzeitig wird gemäß § 66 Abs. 2 TROG 2016 der Beschluss über die Erlassung des gegenständlichen 
Bebauungsplanes gefasst. 
Dieser Beschluss wird nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist 
keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. 
 

Beschluss zu Pkt. 5 
 
Der vorliegende Vertragsentwurf zum Pumpspeicherkraftwerk Sellrain-Silz 2012 wurde vom 
Gemeinderat in der Sitzung am 28.08.2019 unter der Bedingung beschlossen, dass die höhere 
Ausgleichszahlung rückwirkend bis zum Jahr 2011 geleistet wird. 
Der Bürgermeister teilt mit, dass diese Bedingung bei den Verhandlungen mit der TIWAG nicht 
durchzusetzen war und schlägt daher vor, dem Vertragsentwurf in der vorgelegten Version (höhere 
Ausgleichszahlung ab dem Jahr 2018) zuzustimmen. Dieser Vorschlag wird vom Gemeinderat 
einstimmig angenommen. 
 

Beschluss zu Pkt. 6 
 
Auf Antrag des Bürgermeisters wird gemäß § 66 Abs. 1 Tiroler Raumordnungsgesetz 2016 – TROG 2016, 
LGBl. Nr. 101, einstimmig beschlossen, den von Dipl.-Ing. Dr. Erich Ortner ausgearbeiteten Entwurf 
über die Erlassung eines Bebauungsplanes im Bereich des Gst. 5469 (zur Gänze) durch vier Wochen 
hindurch zur öffentlichen Einsichtnahme aufzulegen. 
 
Die 4-wöchige Auflage erfolgt vom 03.12.2019 bis einschließlich 31.12.2019. 
 
Die maßgeblichen Unterlagen – Verordnungstext, Pläne, Erläuterungsbericht – liegen während der 
Auflagefrist zu den Amtsstunden mit Parteienverkehr im Gemeindeamt  zur Einsichtnahme auf. 
 
Gleichzeitig wird gemäß § 66 Abs. 2 TROG 2016 der Beschluss über die Erlassung des gegenständlichen 
Bebauungsplanes gefasst. 
Dieser Beschluss wird nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und Stellungnahmefrist 
keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu berechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. 
 

Beschluss zu Pkt. 7 
 
Der Bürgermeister berichtet, dass auf Grund der steigenden Kinderzahlen und der zunehmenden 
Inanspruchnahme des Betreuungsangebots ein Zu- und Umbau notwendig wird. Der Bürgermeister 
schlägt in diesem Zusammenhang vor, einen Grundsatzbeschluss über die Vergabe der notwendigen 
Planungen an den bisherigen Architekten DI Armin Neurauter zu vergeben, sodass bis Mitte nächsten 
Jahres die Planung und Finanzierung auf Schiene ist und im Jahr 2021 die Projektausführung erfolgen 
kann. Der Gemeinderat schließt sich diesem Vorschlag an und fasst den einstimmigen 
Grundsatzbeschluss für die Vergabe der Planung an Architekt Neurauter unter Einbeziehung von Schul- 
und Bauausschuss. 
 

Beschluss zu Pkt. 8 
 
Die vom Gemeinderat in der Sitzung am 22.10.2019 beschlossene Verordnung betreffend die Erlassung 
eines Parkverbots bei den Schulplätzen in Umhausen und Tumpen wurde von der Aufsichtsbehörde 
bemängelt (fehlende Anhörung der Interessensvertretungen, unpräzise Verkehrszeichen). 
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Aus diesem Grund wurde eine neue Verordnung ausgearbeitet und den Interessensvertretungen 
(Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer) im Vorfeld zur Kenntnis gebracht. Die von der 
Wirtschaftskammer eingelangte Stellungnahme wird verlesen. 
Der Gemeinderat beschließt daher einstimmig, die Verordnung vom 22.10.2019 aufzuheben und zur 
Entschärfung der durch Dauerparker verursachten Gefahrensituationen beim täglichen Bringen und 
Abholen der Schul- und Kindergartenkinder folgende Verordnung zu erlassen: 

Gemäß § 43 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit § 94d Z. 4a Straßenverkehrsordnung 1960 (StVO. 1960), 
BGBl. Nr. 159/1960, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 77/2019, wird verordnet: 

 
§ 1 

Auf folgenden Grundflächen im Eigentum der Gemeinde Umhausen KG bzw. der Gemeinde Umhausen 
wird ein Parkverbot nach § 52 Z. 13a StVO 1960 mit der Zusatztafel gemäß § 52 Z 13a lit. c StVO 1960 
mit der Aufschrift „Montag – Freitag 7.00 - 18.00 Uhr Ganzer Platz“ bzw. mit der Aufschrift „Montag – 
Freitag 7.00 - 18.00 Uhr mit Angabe des Gültigkeitsbereiches 15 m“ verordnet: 

a) Schulzentrum Umhausen: Gelb schraffierte Fläche des Gst. 2040/1 im Eigentum der Gemeinde 
Umhausen KG gemäß Planbeilage 1 

b) Volksschule Tumpen: Gelb schraffierte Fläche des Gst. 4110 im Eigentum der Gemeinde Umhausen 
gemäß Planbeilage 2 

 
§ 2 

 
Die Kundmachung der Verordnung erfolgt gemäß § 44 Absatz 1 StVO 1960 durch Anbringung der 
Vorschriftszeichen an den bezeichneten Örtlichkeiten der dieser Verordnung angeschlossenen 
Planbeilagen 1 und 2. 
Diese Planbeilagen bilden einen integrierten Bestandteil dieser Verordnung. 

 
§ 3 

 

Diese Verordnung tritt mit der Aufstellung der Verkehrszeichen in Kraft. 
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Beschluss zu Pkt. 9 

 
Einstimmig wird beschlossen, die Kanalgebührenordnung der Gemeinde Umhausen vom 20.09.2002 
wie folgt zu ändern: 
 
§ 4 Abs. 2 hat zu lauten: 
 
„Die Kanalbenützungsgebühr beträgt EUR 2,26 pro m³ der Bemessungsgrundlage inklusive der 
gesetzlichen Umsatzsteuer.“ 
Diese Änderung tritt mit Wirkung vom 01.09.2020 in Kraft. 

 
Beschluss zu Pkt. 10 

 

Der Gemeinderat beschließt auf Antrag des Bürgermeisters einstimmig den Ankauf eines Elektroautos 
der Marke Peugeot Modell „Partner Electro“ laut Angebot der Firma KFZ Holzknecht Längenfeld zum 
Preis von € 15.000,-- netto sowie Zubehör (Winterreifen auf Stahlfelgen, Schneeketten und 
Dachgepäckträger) zum Preis von € 1.246,-- netto. 

 
Beschluss zu Pkt. 11a 

 
Auf Grund des vom Gemeindevorstand in der Sitzung am 08.10.2019 gefassten Grundsatzbeschlusses 
und der Empfehlung des Landwirtschaftsausschusses beschließt der Gemeinderat auf Antrag des 
Bürgermeisters einstimmig, der Agrargemeinschaft Tumpener-Alpe für das geplante Kraftwerk einen 
zweckgebundenen Zuschuss in der Höhe von insgesamt € 60.000,-- zu gewähren. Die Mittelaufbringung 
erfolgt zum einen aus dem Gemeindehaushalt mit einem Betrag von € 30.000,-- (drei Teilbeträge von 
je 10.000,-- in den Jahren 2020/21/22) und zum anderen vom Substanzkonto der 
Gemeindegutsagrargemeinschaft Tumpen mit einem Betrag von € 30.000,--.  
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Diesbezüglich wird der Substanzverwalter einstimmig beauftragt, den Betrag von € 30.000,--  als 
zweckgebundenen Zuschuss nach Maßgabe der Liquidität vom Substanzkonto der 
Gemeindegutsagrargemeinschaft Tumpen zu entnehmen. 
 

Beschluss zu Pkt. 11b 
 
Die vorliegende Vereinbarung zwischen Herrn Helmut Ostermann und der 
Gemeindegutsagrargemeinschaft Östen betreffend die Jagdhütte im Öster-Kar, wonach die GGAG 
Östen die Sanierungskosten für die Jagdhütte in der Höhe von € 3.525,40 übernimmt und im Gegenzug 
die Jagdhütte nach Beendigung des Jagdpachtverhältnisses in den Besitz der GGAG Östen übergeht, 
wird vom Gemeinderat einstimmig genehmigt. Der Substanzverwalter wird einstimmig beauftragt, 
diese Vereinbarung abzuschließen.  
 

Beschluss zu Pkt. 11c 
 
Mit Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Imst vom 24.10.2019, IM-JA.R-717/2-2019, wurde die im 
Eigentum der GGAG Nederseite-Niederthai befindlichen und bisher dem Eigenjagdgebiet Grasstall-
Ischelehn angegliederten Grundstücke als Eigenjagdgebiet festgestellt.  
Im Sinne einer nachhaltigen Bewirtschaftung sollte jedoch das Eigenjagdgebiet wieder mit dem 
Eigenjagdgebiet Grasstall-Ischelehn gemeinsam vergeben werden.  
Die Vollversammlung der AG Grasstall hat bereits beschlossen, die Eigenjagd ab 1.4.2020 an Herrn 
Peter Falkner zum Preis von € 13.650,-- zu verpachten. Der Vollversammlungsbeschluss der AG 
Ischelehn für eine Verpachtung an Peter Falkner ist zu erwarten.  
Auf Antrag des Bürgermeisters beschließt der Gemeinderat einstimmig, das Eigenjagdgebiet 
Nederseite-Niederthai ebenfalls an Peter Falkner zum Preis von € 7.350,-- (indexgesichert) zu 
verpachten, dies jedoch unter der Voraussetzung, dass auch das Eigenjagdgebiet Grasstall-Ischelehn 
tatsächlich an Peter Falkner verpachtet wird und damit eine gemeinsame Bewirtschaftung 
sichergestellt ist. Der Substanzverwalter der Gemeindegutsagrargemeinschaft Nederseite-Niederthai 
wird einstimmig beauftragt, den Jagdpachtvertrag mit diesen Bedingungen abzuschließen. 
  

Beschluss zu Pkt. 11d 
 
Der Substanzverwalter der Gemeindegutsagrargemeinschaft Östen wird einstimmig beauftragt, an 
Herrn Gerold Fiegl, Höchleweg 19, eine Teilfläche von rd. 11 m² aus Gst. 4330/6 zu den bisherigen 
Bedingungen (€ 0,50 je m²) für die Errichtung eines Zubaus beim bestehenden Bienenhaus zu 
verpachten. 
 

Zu Pkt. 16 
 
Es wurden keine Wortmeldungen zu Protokoll gegeben. 
 

Dieses Sitzungsprotokoll wurde in der Sitzung am                          genehmigt / abgeändert. 
 
 
 

 ........................................ ......................................... 
 Bürgermeister Schriftführer 
 
 
 .............................. .............................. .............................. .............................. 
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